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Neue Satzung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln  

Das am 01.Januar 2005 in Kraft getretene neue Niedersächsische Sparkassengesetz (NSpG) macht die 
Anpassung des Satzungsrechts der Sparkassen an den neuen Rechtszustand erforderlich. In seiner Sitzung 
vom 31. August 2006 hat der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln auf Grundlage der 
durch Runderlass vom 20. Juni 2006 veröffentlichten Mustersatzung des Niedersächsischen Finanzministe-
riums mit Beschluss Nr. 33/2006 die anliegende Satzung für die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln be-
schlossen (s. Anlage 1), die wiederum gemäß § 6 Abs. 2 NSpG durch den Landkreis Cuxhaven als Träger 
beschlossen werden muss. 

Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 bedarf die Satzung einer Sparkasse der Genehmigung der Sparkassenaufsichts-
behörde, soweit sie von der Mustersatzung abweicht. In diesem Zusammenhang hat die Kreissparkasse 
Wesermünde-Hadeln auf folgende genehmigungspflichtige Abweichungen im Satzungsentwurf hinweisen: 

§ 2 

Hinzufügen eines neuen Absatzes 4, der den Ausleihbezirk der Kreissparkasse in Anlehnung an den § 8 
Satzung a. F. abschließend definiert. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Besitzstandswahrung, die von 
der Rechtsabteilung des Sparkassenverbandes Niedersachsen empfohlen wird. 

§ 3 

Formulierung allgemeiner Geschäftsgrundsätze für die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln, da die Muster-
satzung keine Formulierungsempfehlung enthält. 

Beschlussvorschlag : 

Die Satzung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln wird in der Fassung 
des als Anlage 2 beigefügten Entwurfes beschlossen. 

In Vertretung 
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